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Softwarenutzung 
1.1 Nutzungsrecht 

Der Student erhält ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares 
Nutzungsrecht an den Programmen. Die Nutzung der Programme ist 
beschränkt auf die Lehre und Forschung während des Studiums. An-
derweitige Nutzungen, speziell kommerzieller Art, sind untersagt. Pro-
gramme und Dokumentationen dürfen ohne Zustimmung des Lizenz-
gebers keinem Dritten zugängig gemacht werden. Bei Mißbrauch ist 
Schadenersatz zu leisten. Studentenbescheinigungen für das jet-
zige und die kommenden Semester sind unaufgefordert einzu-
reichen. Bei Beendigung des Studiums endet das Nutzungsrecht.  

1.2 Lieferung 

Die Lieferung erfolgt erst nach Vorlage der Studienbescheinigung 
und des unterschriebenen Lizenzvertrages. 

Der Lizenzgeber liefert die Programme auf CD. Die Installation der 
Programmodule erfolgt durch den Studenten. Die Programmfreischal-
tung erfolgt automatisch bei der Installation. Das Programm läuft dann 
bis zu dem auf der CD aufgedruckten Datum. Danach kann der Lizenz-
nehmer mit Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung und Angabe 
der Adressdaten die dann neue Studenten-CD anfordern (per E-Mail 
unter student@dicad.de). Ein Anspruch des Studenten auf Hotline oder 
sonstige Betreuung besteht nicht. Hierbei sollte sich, wenn vorhanden, 
an den zuständigen Betreuer an der Hochschule gewendet werden. In 
Ausnahmefällen können Fragen direkt an DICAD per E-Mail unter  
hotline@dicad.de gerichtet werden.  
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1.3 Preise 

Der Student erhält eine Lizenz für die aktuelle Version des CAD-
Systems STRAKON bestehend aus den Modulen Schalung, Bewehrung 
und Variantenkonstruktion zum Einmalpreis von EUR 10,00 (inkl. 
Ges. MwSt.). Dieser Preis ist lediglich eine Schutzgebühr. 

1.4 Gewährleistung 

Der Lizenzgeber sichert zu, dass die Programme mit Sorgfalt entwi-
ckelt und geprüft worden sind. 

Der Lizenzgeber steht dafür ein, dass die überlassenen Programme frei 
von Schutzrechten Dritter sind, welche Ihre Nutzung einschränken. 

Eine uneingeschränkte Lauffähigkeit kann für beigestellte Hard- und 
Software nicht gewährleistet werden. Die einwandfreie Funktionsfähig-
keit der von dem Lizenzgeber freigegebenen Software kann nur für die 
von dem Lizenzgeber getestete und freigegebene Hardware garantiert 
werden. 

Die Verpflichtung zur Nachbesserung erlischt 12 Monate nach Ausliefe-
rung der zuletzt erworbenen Programmversion. 

1.5 Haftung 

Die Haftung des Lizenzgebers beschränkt sich auf die Gewährleistung 
gemäß Ziffer 1.4 dieses Vertrages. Weitergehende Ansprüche sind bei 
allen Lieferungen und Leistungen ausgeschlossen. Es bestehen keine 
Schadenersatzansprüche jedweder Art und keine Haftung für mittelba-
re Folgekosten, direkte Schäden, Vermögenschäden auf aufgezeichne-
te Daten oder Verstöße gegen Nebenpflichten u.ä. Für Fehler infolge 
unsachgemäßer Behandlung durch den Kunden haftet der Lizenzgeber 
nicht. Insbesondere sind jegliche Haftungen für Datenverluste infolge 
von STRAKON Anwendung oder Bedienungsfehlern ausgeschlossen. 

1.6 Eigentum / Schutzrechte 

Sämtliche Urheber- und allfähige Patentrechte an den Programmen, 
Dokumentation und den Demonstrations-Programmen stehen aus-
schließlich dem Lizenzgeber zu. 

Der Student darf keine vom Lizenzgeber erhaltene Software kopieren, 
ändern oder Dritten zu diesem Zwecke zugänglich machen. 

Das Nutzungsrecht an den Programmen geht erst mit Zahlung des vol-
len Kaufpreises auf den Studenten über. Der Lizenzgeber behält sich 
das Recht vor, beim Ausbleiben der Zahlung des vereinbarten Kauf-
preises das Nutzungsrecht zu entziehen und es erst nach Eingang der 
Zahlung beim Lizenzgeber wieder zu erteilen. Die Verpflichtung zur 
Vertragserfüllung bleibt für beide Parteien davon unberührt weiter be-
stehen. 
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1.7 Konventionalstrafen 

Bei einem Verstoß nach Ziffer 1.6 dieses Vertrages ist eine Konventio-
nalstrafe in Höhe des Preises lt. aktueller Preisliste an den Lizenzgeber 
zu zahlen. Weitergehende Schadenersatzverpflichtungen bleiben hier-
von unberührt. 

Vertragsdauer und Beendigung 
Der Vertrag beginnt mit dem Eingang des vom Studenten unterschrie-
benen Lizenzvertrages und der Immatrikulationsbescheinigung beim 
Lizenzgeber. Nach Ablauf des Nutzungsrechts gemäß Ziffer 1.1 kann 
der Student ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht käuflich erwer-
ben. Wenn STRAKON bei Beendigung des Studiums noch auf dem 
Rechner installiert ist, so hat sich der Lizenznehmer innerhalb von 14 
Tagen beim Lizenzgeber zu melden. Tut er dies nicht, kann eine Kon-
ventionalstrafe gemäß Ziffer 1.7 erhoben werden. 

Ergänzende Vereinbarungen 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. 

Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
ausschließlich Anwendung. Gerichtsstand ist Köln. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 
ihre Wirksamkeit verlieren, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieses 
Vertrages nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in die-
sem Fall zusammenzuwirken, um die unwirksame Regelung durch eine 
Bestimmung zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck dieses 
Vertrages entspricht. Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass sich 
bei der Anwendung dieses Vertrages Lücken in den vertraglichen Re-
gelungen ergeben sollten. 

    
Ort, Datum Lizenznehmer 

    
Ort, Datum Lizenzgeber 
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